
Stand 02.11.2011

Fördermitgliedschaft bei D-A-CH e. V.

Grundsätze

1. D-A-CH deutsch sprechender Gruppen für Gewaltfreie Kommunikation e. V. ist eine 
Organisation, die die Verbreitung der Gewaltfreien Kommunikation unterstützt.
 

Dazu verbindet sie deutsch sprechende lokale oder überregionale Netzwerke, Gruppen oder 
Personen, die selbst die Gewaltfreie Kommunikation anwenden, verbreiten und fördern, 
miteinander.

2. Netzwerke oder Gruppen wie in Punkt 1 beschrieben können Mitglied werden; einzelne oder 
juristische Personen können Fördermitglied werden.

3. Fördermitglieder haben kein Stimmrecht und kein passives Wahlrecht.

4. Fördermitglieder zahlen, wie reguläre Mitglieder, einen Jahresbeitrag.
 

Die Höhe können sie selbst jährlich neu bestimmen.

Informationen und Austausch

1. Fördermitglieder können sich bei Interesse auf die Mailingliste des Vereins setzen lassen, durch 
die alle Mitglieder miteinander in Verbindung stehen und sich nach Bedarf über alle anstehenden 
Themen austauschen.

2. Jährlich finden mindestens 8 Vorstands- und 2 Delegiertentelefonkonferenzen, 2 persönliche 
Vorstandstreffen und die Jahreshauptversammlung statt. Fördermitglieder sind herzlich 
eingeladen, als Beobachter/-innen an allen Konferenzen teilzunehmen.

3. Weitere Informationen sind über den Netzauftritt gewaltfrei-dach.eu/de oder gfk-dach.de
zu erhalten.

Beitrag

1. Der Förderbeitrag wird wie die Mitgliedsbeiträge zum 10. September eines laufenden 
Kalenderjahres erbeten. Seine Höhe wird vom Fördermitglied jährlich selbst neu bestimmt.

2. Auf Wunsch kann der reguläre Termin abweichend bestimmt werden.

3. Es wird gebeten um Überweisung des Förderbeitrages auf
 

Konto 700 59 57 700, D-A-CH e. V. (Kürzel), BLZ 430 609 67, GLS-Bank.
(Die Bankverbindung findet sich auch im Netzauftritt.)

4. Bitte geben Sie bei der Überweisung für den Verwendungszweck als Stichwort "Förderbeitrag" 
sowie Ihren Namen an.
 
Vielen Dank!

Bescheinigungen

1. Beträge bis einschließlich 200 Euro werden vom Finanzamt durch Kopie des Kontoauszugs 
anerkannt und bedürfen nicht einer sog. Zuwendungsbestätigung ("Quittung für das 
Finanzamt") durch uns.

2. Für Jahresbeträge über 200 Euro sendet die Buchhaltung Ihnen eine Zuwendungs-
bestätigung automatisch zu.

3. In Ausnahmefällen stellt die Buchhaltung gerne Zuwendungsbestätigung auch für Beträge 
unter 200 € aus.

4. In beiden Fällen ist dazu die Angabe Ihrer Anschrift und E-Mail-Adresse erforderlich.

Vielen Dank!

Fragen und Mitteilungen bitte an:
------------------------------------------------------------------------------------
D-A-CH deutsch sprechender Gruppen für Gewaltfreie Kommunikation e. V.
Büro Koblenz
Am Mühlenberg 16, D-56182 Urbar
Tel. +49 261 92199413, mob. +49 171 1866509 (Karin Schnurpfeil)
buero@gfk-dach.de
gewaltfrei-dach.eu, gewaltfrei-dach.de, gfk-dach.de
------------------------------------------------------------------------------------


